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Weltgipfels 200544 und die Erklärung von Doha über Ent-
wicklungsfinanzierung45,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis der Konferenz
über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre
Auswirkungen auf die Entwicklung46,

in Bekräftigung des Wertes des Multilateralismus für
das globale Handelssystem sowie der Entschlossenheit, ein
universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes
und gerechtes multilaterales Handelssystem herbeizuführen,
das zu Wachstum, nachhaltiger Entwicklung und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in allen Sektoren beiträgt, und beto-
nend, dass bilaterale und regionale Handelsvereinbarungen
zu den Zielen des multilateralen Handelssystems beitragen
sollten,

betonend, wie wichtig offene, transparente und integra-
tive demokratische und geordnetere Prozesse und Verfahren
für das wirksame Funktionieren des multilateralen Handels-
systems sind, namentlich was den Entscheidungsprozess be-
trifft, damit es den Entwicklungsländern ermöglicht wird, ih-
re vitalen Interessen gebührend in die Ergebnisse von Han-
delsverhandlungen einfließen zu lassen,

erneut erklärend, dass Entwicklungsbelange einen fes-
ten Bestandteil der Entwicklungsagenda von Doha bilden, die
die Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer und
der am wenigsten entwickelten Länder in den Mittelpunkt des
Arbeitsprogramms von Doha47 stellt,

feststellend, dass die Landwirtschaft bei der Festlegung
multilateraler Disziplinen und beim Abbau tarifärer und
nichttarifärer Hemmnisse gegenüber der verarbeitenden
Industrie im Rückstand ist und dass angesichts dessen, dass
die meisten Armen der Welt ihren Lebensunterhalt aus der
Landwirtschaft beziehen, die Existenzgrundlagen und der Le-
bensstandard vieler dieser armen Menschen ernsthaft gefähr-
det sind, weil hohe Exportsubventionen, handelsverzerrende
innerstaatliche Unterstützung und Protektionismus seitens
zahlreicher entwickelter Länder gravierende Verzerrungen
bei der Erzeugung von Agrarprodukten und dem Handel da-
mit verursachen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Handels- und
Entwicklungsrats48 und dem Bericht des Generalsekretärs49;

2. erklärt erneut, dass der internationale Handel ein
Motor der Entwicklung und des dauerhaften Wirtschafts-
wachstums sein kann, unterstreicht die Notwendigkeit, sein
Potenzial in dieser Hinsicht voll auszuschöpfen, und betont,
wie wichtig es ist, für ein universales, regelgestütztes, offe-

nes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Han-
delssystem einzutreten, das zu Wachstum, nachhaltiger Ent-
wicklung und Beschäftigung, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, beiträgt;

3. nimmt mit tiefer Sorge davon Kenntnis, dass die
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise den internationalen
Handel schwer beeinträchtigt und insbesondere die Entwick-
lungsländer in Mitleidenschaft gezogen hat, namentlich durch
den Rückgang der Exporte und den Ausfall von Exportein-
nahmen, den eingeschränkten Zugang zu Handelsfinanzie-
rung und die rückläufigen exportorientierten Investitionen,
was in vielen Fällen zu niedrigeren Einnahmen der Staats-
haushalte und zu Zahlungsbilanzproblemen geführt hat;

4.
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200450 und der Ministererklärung von Hongkong51 enthalte-
nen Entwicklungsmandat, das die Entwicklung in den Mittel-
punkt des multilateralen Handelssystems stellt, zu folgen;

9. nimmt Kenntnis von dem am 3. und 4. September
2009 in Neu-Delhi abgehaltenen informellen Ministertreffen
über die Neubelebung der Doha-Runde, das zur Wiederauf-
nahme der Verhandlungen der Doha-Runde führte, mit dem
Ziel, die Runde bis 2010 abzuschließen;

10. betont, wie wichtig es ist, die Verhandlungen
zu beschleunigen und dabei nachdrücklich zu bekräftigen,
dass die Entwicklung nach wie vor im Mittelpunkt der Doha-
Runde steht, und auf den bereits erzielten Fortschritten, insbe-
sondere im Hinblick auf die Modalitäten, aufzubauen und den
vereinbarten Arbeitsplan der Welthandelsorganisation für die
Landwirtschaft, den Marktzug
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cher Zwangsmaßnahmen, einschließlich einseitiger Sanktio-
nen gegen Entwicklungsländer, die das Völkerrecht und die
Regeln der Welthandelsorganisation untergraben und außer-
dem die Handels- und Investitionsfreiheit ernsthaft bedrohen;

18. anerkennt die besonderen Probleme und Bedürf-
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28. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit
mit dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen der Generalversammlung auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Interna-
tionaler Handel und Entwicklung“ des Punktes „Fragen der
makroökonomischen Politik“ einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution und über die Entwicklungen im
multilateralen Handelssystem, namentlich im Hinblick auf
die Durchführung der Entwicklungsagenda der Weltorganisa-
tion für geistiges Eigentum, vorzulegen;

29. ersucht den Generalsekretär außerdem, diese Re-
solution dem Generaldirektor der Welthandelsorganisation
zuzuleiten, damit sie als ein Dokument der Welthandelsorga-
nisation verbreitet werden kann.

RESOLUTION 64/189

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 21. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 124 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 51 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/418/Add.1, Ziff. 10)59:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi,
Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien,
Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen:




